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 DRUCKSACHE 
  

 Nr. 123/2022/1 

 Amt für Bauen und Service 

 Ortel, Achim 
 06.07.2022 

Betrifft: Kooperationsvereinbarung zum Glasfaser-Breitbandausbau zwischen der Gemeinde Albstadt und 
der OEW Breitband GmbH. 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Ö/NÖ Zuständigkeit Ergebnis 

Gemeinderat  21.07.2022 Ö Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der OEW Breitband GmbH zu 
und beauftragt Herrn Oberbürgermeister Klaus Konzelmann mit der Unterzeichnung der 
Kooperationsvereinbarung. 
 
 
  
Finanzielle Auswirkungen 
Produktgruppe/Produkt/Projekt: 7.536001.200 

Bezeichnung: Telekommunikationseinrichtungen (Breitband) 
  
Aufwendung/Auszahlungen:        Euro 
  
Finanzierung:  
Planansatz Haushaltsjahr:        Euro 
Verpflichtungsermächtigungen  
Haushaltsjahr: 

 
       Euro 

über- /außerplanmäßige 
Aufwendungen/Auszahlungen: 

 
       Euro 

Haushaltmittel gesamt:        Euro 
davon lt. Haushaltsplan für diese  
Maßnahme vorgesehen: 

 
       Euro 

  
Haushaltsmittel: 

 stehen zur Verfügung  stehen nicht zur Verfügung  stehen nur in Höhe von        Euro zur Verfügung 
 
Deckungsvorschlag: 
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Sachverhalt 
 
Rückblick 
 
Der flächendeckende Breitbandausbau ist eine kommunale Infrastrukturaufgabe als Grundvoraussetzung der 
Digitalisierung. Die Stadt Albstadt ist seit 2018 Mitglied der Komm.Pakt.Net (GR-Drs. Nr.29/2018).  
 
Die Stadt Albstadt hat in der Sitzung vom 29.04.2021 (GR-Drs. Nr. 064/2021) die Zustimmung zur Beteiligung 
von Komm.Pakt.Net an der OEW Breitband GmbH erteilt. 
 
Die Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen der OEW Breitband GmbH und Komm.Pakt.Net wurden in 
einem „öffentlich-rechtlichen Vertrag“ geregelt, dem am 02. Mai 2022 die Gesellschafterversammlung der 
OEW Breitband GmbH und am 4. Mai 2022 der Verwaltungsrat von Komm.Pakt.Net zugestimmt haben. 
 
Die Stadt Albstadt hat im Mai 2022 mit dem FTTB-Breitbandausbau der Schulen und Krankenhäuser begonnen. 
Siehe (GR-Drs. Nr.41/2022) vom 22.03.2022. 
 
Geplante Ausführungszeit: 2022-2023 
Auftragssumme                                                                                           4.147.096,50 € netto 
Vom Bund 50% gefördert:                                                                         2.073.548,25 € netto 
Land BW fördert 80% des verbleibenden Eigenanteils:                       1.658.838,60 € netto 
Der Eigenanteil beträgt somit                                                                      414.709,65 € netto 
 
 
 
Breitbandausbau der OEW Breitband GmbH 
 
Die OEW Breitband GmbH machte eine Markterkundung zum eigenwirtschaftlichen Ausbau der 
Telekommunikationsunternehmen und erstellte ein Ausbauangebot für die Stadt Albstadt. 
 
Die OEW Breitband GmbH stellt Eigenmittel bereit, die ansonsten von der Stadt Albstadt zu leisten wären. Für 
die Stadt Albstadt bedeutet dies, dass Sie den Breitbandausbau, für den Teil, den die OEW Breitband GmbH 
ausbaut, nicht verantworten muss, sondern sich lediglich zur Unterstützung der OEW Breitband GmbH 
verpflichtet. Dadurch wird der städtische Haushalt erheblich entlastet, was die Realisierung und Umsetzung 
anderer wichtiger Infrastrukturprojekte erleichtert. Der flächendeckende Glasfaser-Breitbandausbau geht 
wesentlich schneller voran. 
 
 
 
 
Anhang: 
Anlage 1 Deckblatt 
Anlage 2 Sitzungsvorlage OEW 
Anlage 3 Kooperationsvereinbarung OEW 
Anlage 4 Ausbauangebot OEW 
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